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Antrag  

der Fraktion der FDP       

 

Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zum 75-jährigen Bestehen 
des Grundgesetzes 

 

Der Landtag wolle beschließen:  

Das Grundgesetz ist seit seiner Proklamation im Mai 1949 seit 75 Jahren das 
rechtliche Fundament unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats. Nach den 
Verheerungen zweier Weltkriege, Inflation und einer gescheiterten Demokratie, bildet 
das Grundgesetz die Grundlage für eine stabile Staatlichkeit, die die längste seit der 
Gründung des deutschen Nationalstaates ist. 
 
Der Landtag erkennt die Weitsicht und das Engagement der Verfassungsmütter und 
-väter des Parlamentarischen Rates an, die unter schwierigen 
Nachkriegsbedingungen eine Verfassung schufen, die Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt gestellt haben. Ihre Arbeit hat das Fundament 
für den Wiederaufbau und die Entwicklung Deutschlands nach dem Zweiten 
Weltkrieg gebildet.  
 
Der Landtag bekennt sich dazu, die Werte des Grundgesetzes zu achten und gegen 
vorschnelle und voreilige politische Eingriffe sowie offene Angriffe von innen und 
außen zu schützen. Der Bestand des Grundgesetzes ist keine Selbstverständlichkeit 
und hängt maßgeblich an der Verfassungstreue und von dem Glauben der 
Bürgerinnen und Bürger an seine unveräußerlichen Werte ab. Es bleibt daher eine 
fundamental wichtige Aufgabe, durch geeignete Demokratiebildung zur Akzeptanz 
des Grundgesetzes beizutragen und von allen unterschiedslos ein klares Bekenntnis 
zu seinen Werten und Grundsätzen einzufordern. 
 
Der Landtag bekennt sich in diesem Sinne zu den unveräußerlichen Werten des 
Grundgesetzes: Der Menschenwürde, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, des 
Pluralismus sowie der Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit für alle 
Bürgerinnen und Bürger. In Zeiten zunehmender Bedrohungen durch autokratische 
und antidemokratische Kräfte bleibt es die fortwährende Aufgabe von Politik und 
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Gesellschaft, die Ideen und die Werte des Grundgesetzes zu leben und 
selbstbewusst und wehrhaft für diese einzustehen. Der Landtag verpflichtet sich 
daher unverbrüchlich, die Werte des Grundgesetzes aktiv zu schützen und gegen 
jegliche Form von Extremismus und demokratiefeindliche Umtriebe zu verteidigen. 
 
 
 
Christopher Vogt 
und Fraktion 


